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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

— NNr. 3.

(Nr. 2789.) Verordnung, betressend die bei dem Bau von Eisenbahnen beschäftigten Hand-
arbeiter. Bom 21. Dezember 1846.

Wir Friedrich Wilhelm) von Gottes Gnaden, Känig von
Preußen rc. W.

verordnen in Betreff der Handarbeiter, welche bei dem Bau von Eisenbahnen

und bei anderen öffentlichen Bauten beschäftiget. werden, nach dem Antrage
Unseres Staatsministeriums was folgt:

S. 1.

Die Annahme der Arbeiter erfolgt durch diejenigen Bau-Aufsichtsbeamten,

welche von der Eisenbahndirektion der Dollzeibehörde G. 25.) als solche be-
zeichnet werden. Sofern diese Bau-Aufsichtsbeamten nicht bereits einen Dienst-
eid geleislet haben, in welchem Falle es bei der Verweisung auf denselben be-
wendet, sind sie zur Beobachtung der für die ihnen übertragenen Funktio-
nen bestehenden Vorschriften durch den Kreislandrath mittelst Handschlags an

Eidesstatt ein für allemal zu verpflichten, worüber ihnen ein Ausweis zu er-
theilen ist.

6. 2.

Zur Beschäftigung bei den im Bau begriffenen Eisenbahnen sind nur

männliche Arbeiter nach vollenderem 17#t#en Lebensjahre zuzulassen; wenn Vater
mit ihren Söhnen in die Arbeit treten, genügt für letztere das vollendete 15te
Lebensjahr.

Frauenspersonen dürfen nur ausnahmsweise unter Zusiimmung der Orts-
Polizeibehörde und nur in gesonderten Arbeitsstellen beschäftigt werden.

g. 3.

Dem Arbeiter, welcherBeschäftigung erhalten kann, wird von dem Bau-
Aufsichtsbeamten eine Arbeitskarte in Form der Waderbücher ertheilt. «

Jahrgang 1847. (Nr. 2789.) Die

Ausgegeben zu Berlin den 26. Januar 1847.
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Die Arbeitskarte muß enthalten:

a) den vollstandigen Namen des Arbeiters;
b) dessen Heimathsort, nebst Angabe, beim Inlander des Kreises und Re-

Aierungabezirks, beim Ausländer der Bezirksbehörde, wozu der O#
gehört;

P)eine Bezeichnung seiner Legitimationspapiere;
d) die die Arbeiter betreffenden Vorschriften dieses Reglements;
e) die für die Arbeit auf der betreffenden Bahn bestehenden besonderen Vor-

schriften, denen der Arbeiter sich zu unterwerfen hat;
#1Ort, Datum, Siegel (Stempel) und Unterschrift des Bau-Aufsichts-

Beamten G. 1.);
6) Rubriken für die Vermerke G. 4. und 16. )

Das beiliegende Schema ergiebt den Inhalt der Arbeitskarten bis auf
die ad e. bei einzelnen Bahnen etwa hinzuzufügenden besonderen Vorschriften.

S. 4.

Auf Grund der Arbeitskarte hat der Arbeiter seine Legitimationspapiere
bei der betreffenden Polizeibehörde einzureichen, welche den Empfang auf der
Arbeitskarte vermerkt.

C. 5.

Nur nach Vorzeigung dieses Vermerks wird die wirkliche Annahme zur
Arbeit und der Einrrikt in eine bestimmte Arbeitsstelle gestattet.

g. 6.

Arbeiter, welche in der Nähe der Baustelle ihren Wohnsitz haben, der-
estalt, daß sie während der Arbeit in ihrer gewöhnlichen Wohnung verblei-
en, erhalten ebenfalls Arbeitskarten; die polizeilichen Meldungen sind jedoch

für sie in der Regel nichr erforderlich.

K.7.

Jede Arbeitskarte für fremde, nicht zur Kategorie des F. 6. gehörige
Arbeirer ohne Vermerk der Polizeibehörde bleibt nur auf zwei Tage nach deren
Ausstellung gültig.

K. 8.

Die Eisenbahndirektionen sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß jeder
Arbeiter beim Beginn der Arbeit über deren Bezahlung genau und vollsiändig
in Kenntniß gesetzt wird. Bei Akkordarbeiten erhält Ses Schachtmeister einen

Akkordzettel, welcher die Bezeichnung der Arbeit und des in Akkord ge ebenen.
es,
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Stuckes, den Inhalt desselben nach Schachtruthen oder sonstigen Einheiten und
den bedungenen Preis enthalten muß; auf demselben werden auch alle etwani-
gen Abschlagszahlungen vermerkt. Jedem Mitarbeiter steht täglich nach
vollendeter Arbeit die Einsicht des Akkordzetrels zu.

5. 9.

Die Eisenbahndirektionen sind bei Ausführung der Arbeiten zur Befol-
gung folgender Vorschriften verpflichtet:

a) die Arbeiterzahl der einzelnen Schachtabtheilungen soll der-
gestalt vbemefsen werden, daß sie von dem Schachtmeister voll-

ständig beaufsichtigt werden kann;

b) die einzelnen Akkordstücke sollen in der Regel nicht größer angenommen
werden, als so, daß alle 14 Tage die vollständige Abrechnung erfol-
gen kann;

P) Abschlagszahlungen, welche bei ausnahmsweise unvermeidlichen größeren
Akkordstücken nothwendig werden, sollen nach Verhältniß der wirklich
gefertigten Arbeit bemestn werden;

d) die Zahlungstermine für Akkordarbeiter wie für Tagelöhner dürfen nicht
über 14 Tage auseinander liegen;

nEe) die Polizeibehörden sind von Zeit und Ort der Zahlung in Kenntniß
zu setzen;

1ßdie Zahlung muß in der Nähe der Baustellen, darf aber keinenfalls in
Schank= und Wirthshäusern erfolgen;

Oals Schachtmeister sind nur Personen zuzulassen, deren Qualisikation und
Zuverlässigkeit keinem Bedenken unterliegt;

h) es muß ein ausreichendes Bau-Aufsichtspersonal angestellt werden, um
die gegenwärtigen Bestimmungen durchzuführen, und zugleich das Ver-
halten der Schachtmeister gegen die Arbeiter zu überwachen;

i) zu solchen Bau-Aufsichtsbeamten dürfen nur ganz unbescholtene Män-
ner gewählt werden, welche des Schreibens völlig kundig sind, und von
denen eine pflichtmäóSßige Ausführung der ihnen übertragenen polizeilichen
Anordnungen mit Sicherheit zu erwarten steht;

k) die Bau-Aufsichtsbeamten haben alle 14 Tage die namentlichen Ver-
eichnisse der unter ihnen beschäftigt gewesenen Arbeiter ihren unmittel-

haren Vorgesetzten einzureichen.

S. 10.

Den Aufsehern und Schachtmeistern ist jedes Kreditgeben an die Arbei-
ter durch Lieferung von Bedürfnissen, mit Ausnahme des einfachen Geldvor-
schusses, untersagt.

G## 278.) 4* S. 11.
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§. 11.

Aufseher und Schachtmeister, oder deren Familienglieder dürfen keinen
Schankverkehr oder Handel mit Bedürfnissen der Arbeiter betreiben.

F. 12.

Bei den Akkordarbeiten haben die Arbeiter einer jeden Schacht aus ihrer
Mitte zwei Mann zu wählen, welche gemeinschaftlich mit dem Schachtneister
alle Angelegenheiten der Schacht, dem Aufsichtspersonal gegenüber, verhandeln.
Es dürfen aus einer Schacht niemals mehr, als diese drei Personen zum Em-
pfange der von der Barverwaltung an die Schachtmeister zu leistenden Zah-
lung oder zur Anbringung von Beschwerden sich einfinden. Erscheinen dennoch

mel, als drei Arbeiter aus einer Schacht bei solchen Veranlassungen, so sollen

sie zurückgewiesen und nach Befinden besiraft werden.

F. 13.

Alles Hazardspiel ist den Arbeitern streng verboten. Die Schachtmeister
und Bau-Aufsichtsbeamten haben die Pflicht, sobald sie wahrnehmen, daß Ar-
beiker an dergleichen Spielen Theil nehmen, hiervon sofort der Polizeibehörde
Anzeige zu machen, damit unverzüglich der Thatbestand festgestellt und nach
denbobtebenden. Strafgesetzen gegen die Schuldigen gerichtlich verfahren werde.

g. 14.

Arbeiter, welche sich nach erfolgter Annahme zur Arbeit Veruntreuungen
oder andere Vergehen zu Schulden kommen lassen, die eine Kriminalstrafe nach

sich ziehen, werden sofort entlassen. Auch Trunkenheit, Wideegichten gegen
die Anordnungen der Bau-Aufsichtsbeamten, Uebertretungen der Vorschrift des
K. 11., jede Theilnahme an Hazardspielen, Anstiften von Zänkereien und Strei-
tigkeiten begründen, abgesehen von den nach den bestehenden Gesetzen verwirk-
ten Strafen, die Entlassung aus der Arbeit.

S. 15.

Wenn Arbeiter auf ihren Antrag oder zur Strafe entlassen werden, so
soll deren Bezahlung sobald als thunlich, jedenfalls aber am nächsten regel-
mäßigen Jahlungstage, erfolgen. Findet die Enrlassung auf Kündigung Sei-
tens des Aufsichtspersonals nach Vollendung der Arbeilt oder bei Unterbrechung

verttten statt, so muß siets sofort für Abrechnung und Auszahlung gesorgt
werden.

S. 16.

In jedem Falle isi der Grund der Entlassung auf der Arbeitskarte vom
Beamten CG. 1.) zu vermerken, und nur gegen Aushändigung der mit diesem

Ver-
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Vermerk versehenen Arbeitskarte werden dem Arbeiter seine Legitimations-
papiere von der Polizeibehorde zuruckgegeben.

9. 17.

Die Entlassungaus der Arbeit hat nach Maaßgabe der Größe des
Vergehens oder der Wiederholung die Ausschließung von der Arbeit

a) auf der betreffenden Baustelle,
b) auf der betreffenden Eisenbahn

zur Folge.

Die Ausschließung ad a. und b. erfolgt durch den betreffenden Beamten

G. 1.), doch ist dazt die Zustimmung des nächsten Vorgesetzten erforderlich.
Die Polizeibehörde bemerkt das Erforderliche auf der Legitimationsurkunde,

!n im Falle ad. b. der Polizeibehörde des Heimathsorts des Arbeitersachricht.

. 18.

Der Bau-Aufsichtsbeamte (F. 1.) ist verbunden, jeden Arbeiter auch auf
Antrag der Polizeibehbrde zu entlassen.

K. 19.

Von der Strafenklassung einheimischer Arbeiter G. ö.) und der Veran-
lassung dazu ist die Polizeibehörde in Kenntniß zu setzen.

 *“!

Die Vorschriften, welche die Bauverwaltung zur Siersfellung eines
geordneten Arbeitsbetriebs, sowie zur Verminderung von Gefahr und Beschä-

sieun für nothwendig hält, sind auf der Baustelle durch Anschlag bekannt zu
machen.

Die Uebertretung dieser Vorschriften kann durch Ordnungsstrafen bis zu
Einem Thaler, die der Bau-Aufsichtsbeamte G. 1.), oder dessen Vorgesetzter
fesisetzt, geahndet werden. Der Betrag dieser Strafen ist an die Krankenkasse
G. 21.) abzuführen.

§. 21.

Bei allen Eisenbahnbauten sind für die Arbeiter Krankenkassen mit Be-

rucksichtigung folgender Grundsätze einzurichten:

a) jeder nicht handwerksmäßig beschäftigte Arbeiter ist verpflichtet, der Kran-
kenkasse beizutreten;

b) bei der ganzen Bahn wird pro Mann und Woche ein gleicher Bei-
(N.. 2789.) trag



trag zur Krankenkasse eingezogen, welcher einen Silbergroschen nicht
ubersteigen soll;

c) jedem Erkrankten wird freie arztliche Hulfe, freie Arznei und ein maßi-
ges, pro Mann und Tag bei der Bahn gleichmaßig festgesetztes Ver-
pflegungsgeld verabreicht.

An Stelle des letzteren tritt, nach Umständen, die Aufnahme in eine
Krankenanstalt.— Der Anspruch an die Kasse hört jedenfalls mit dem
Ablaufe von 14 Wochen auf.

Sollten die Beiträge der Arbeiter nicht hinreichen, um die der Kran-
kenkasse obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen, so darf von den Direktionen
der bereits konzessionirten Eisenbahngesellschaften erwartet werden, daß sie die
erforderlichen Zuschüsse bereitwillig leisten werden, in den künftig zu ertheilenden
Konzessionen soll dies den Gesellschaften ausdrücklich zur Bedingung gemacht
werden. Etwanige Ueberschüsse hat die Direktion zur Unterstätzung der beim
Bau verunglückten Arbeiter, oder deren Hinterbliebenen nach pflichtmäßigem
Ermessen zu verwenden.

K. 22.

Von den Eisenbahndirektionen wird die moglichste Beförderung der
Sparsamkeit unter den Arbeitern erwartet. Die FSauverwalking hat für

jede Bahnabtheilung einen Baurendanten zu bestellen, der zu verpflichren ist,
von jedem Arbeiter, der von seinem verdienten Lohne seiner Familie ein Er-

sparniß übersenden will, den Geldbetrag anzunehmen und unter Berücksichtigung
der bewilligten Portofreiheit in die Heimath des Arbeiters zu senden.

Auch ist dieser Rendant zu verpflichten, von jedem Arbeiter auf dessen

Verlangen an jedem Zahlate Ersparnisse anzunehmen, darüber in einem Buche
dem Arbeiter zu quittiren, den Betrag aufzubewahren, und solchen an jedem
Zahltage auf Veckongen des Arbeiters ganz oder theilweise gegen Aushändi-

gung der Quitrung zurückzuzahlen.

Fär diese Aufbewahrung, Rückzahlung und Versendung darf dem Arbei-
ter nichts in Abzug gebracht werden. Auch bleibt die Bauverwaltung für die
Sicherheit der von den Arbeitern eingezahlten Ersparnisse unter allen Umstän=
den verhaftet.

§. 23.

Um den Arbeitern Zeit und Gelegenheit zum Besuche des Gottesdienstes

zu geben, darf die Bauverwaltung an Sonn= und Festtagen nicht arbeiten
assen. Nur in ganz besonderen Fällen, wenn Gefahr im Verzuge obwaltet,

z. B. bei schwierigen Grundbauten im Wasser, ist eine Ausnahme zu gestatten,
zu der aber jedesmal die Genehmigung der Polizeibehörde erforderlich. Auch
die Ablohnung der Arbeiter darf an Sonntagen nur ausnahms-
weise und muß alsdann so erfolgen, daß solche mindestens eine

Stunde
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Stunde vor dem Gottesdienst beendet ist, oder eine Stunde nach

demselben beginnt.

g. 24.

Als Eisenbahnarbeiter gelten alle fur den Bahnbau beschaftigten Ar-
beiter; sie mogen von den Eisenbahndirektionen unmittelbar oder durch Entre-

preneurs angestellt sein. Im letzteren Falle muß in den betreffenden Entre-
prisekontrakten bestimmt werden, inwieweit die aus gegenwartigen Vorschriften
entspringende Verpflichtung auf den Entrepreneur ubergeht, wahrend uberall
die Eisenbahndirektion fur deren Erfullung verantworkhich bleibt. Insbesondere

sind die Direktionen gehalten, den Entrepreneurs die Verpflichtung aufsuclegen,
daß nur Bau-Aufsichtsbeamte von der §. 9. ad i. bezeichneten Befähigung
bestellt werden, von denen auch die F. 9. ad k. erwähnten Arbeiterverzeichnisse
an die Bahningenieure einzuliefern sind.

§. 25.

Die Regierungen haben die Ausführung dieser Vorschriften zu über-
wachen. Die zu bestellenden Bau-Aufsichtsbeamten stehen rücksichtlich der durch

gegenwärtige Verordnung ihnen übertragenen polizeilichen Funktionen zunchst
unter der Aufsicht des betreffenden Landraths.

Soweit das Einschreiten der Lokal-Polizeibehörden durch die bestehenden
Gesetze nicht begründet ist, sind die Landraäthe zur Vollziehung der in dieser
Verordnung enthaltenen polizeilichen Anordnungen befugt und verpflichtet; die-
selben können sich aber, wenn die Baustellen von ihrem Wohnsitz zu entfernt

sind, geeignere Polizeibehörden mit Genehmigung der vorgesetzten Regierung
substituiren. Jede solche Subsiicution muß in geeigneter Weise zur öffentlichen
Kenntniß gebracht werden.

g. 26.

Die vorstehenden Bestimmungen sollen auch auf andere öffentliche Bau-
Ausführungen (Kanal= und Chausseebauten 2c.) Amwendung finden, welche von
den Regierungen dazu geeignet befunden werden.

§. 27.

Auf Handarbeiter, welche bei handwerksmäßig auszuführenden Arbeiten
beschaäfrigt werden, findet diese Verordnung kbeine Anwendung.

K. 28.

Die Minister des Innern und der Finanzen haben die Behörden über

7 Ausführung dieser Verordnung mit der erforderlichen Anweisung zu ver-
sehen.

(## 2785.) Ur-
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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 21. Dezember 1846.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.

v. Boyen. Mühler. Rother. Eichhorn. v. Thile. v. Savigny.
v. Bodelschwingh. Gr. zu Stolberg. Uhden. Frhr. v. Canitz.

v. Düesberg.

Arbeitskarte.

-a) (Vor und Zuname) alt Religion

b) (Heimathsortre Kreis .. . . Reg. Bezirk

c) kann am Bau .. . . . .. . ... ........ ... .. . ... .. .. . . ..

(I. S.) gez. N. N.

) (Bescheinigung über die abgelieferte Legitimation.)

J)(Entlassungsvermerk.)

A All-



A. Allgemeine Vorschriften.
Der Arbeiter ........ ........ . . ... unterwirft sich nachstehenden Vor-

schriften und erkennt solche durch seine Namensunterschrift an.

(fur den Fall, daß der Arbeiter nicht schreiben kann, hat derselbe sie
in Gegemwart eines Zeugen zu unterkreuzen.)

1) Der Schachtmeister erhält beim Beginn der Arbeit einen Akkordzettel,
welcher die Bezeichnung der Arbeit und den dafür bedungenen Preis
enthält, wofür die Arbeit untadelhaft ausgeführt werden muß.

2) Jedem Mitarbeiter der Schacht steht die Einsicht des Akkordzettels zu
jeder Zeit zu.

3) Mindestens alle 14 Tage erfolgen Zahlungen, und in sofern die über-
nommenen Akkordstücke während dieser Zeit nicht vollständig ausgeführt
sind, werden Abschlagszahlungen nach Verhältniß des Werths der wirk-
lich gefertigten Arbeit geleistet.

4) Die geleisteten Abschlagszahlungen werden jedesmal auf dem Akkordzetrel
vermerkt.

5) Dem Schachtmeister wird bei jeder Zahlung noch ein besonderer Zettel
eingehändigt, welcher nachweist, wofür die Zahlung geleister worden.

Diesen Zettel, welcher mit der Umerschrift und dem Siegel (oder
Stempel) des Bau-Aufsichtsbeamten versehen isti, hat der Schachtmeister
auf Verlangen jedem einzelnen Arbeiter vorzuzeigen.

6) Bei den Akkordarbeiten haben die Arbeiter einer jeden Schacht aus ihrer
Mitte zwei Mann zu wählen, welche gemeinschaftlich mit dem Schacht-
meister alle Angelegenheiten der Schacht, sowohl dem Aufsichtspersonal
gegenüber, als für die richtige und fleißige Beforderung der Arbeit, die
Schege Führung der Tagesliste, sowie für die einem jeden Arbeiter ge-

bührende richtige Zahlung, zu sorgen haben. Es dürfen aus einer Schacht
niemals mehr als diese drei Personen zur Empfangnahme der von der
Schacht verdiemen Zahlung oder zur Anbringung von Beschwerden sich
einfinden.

Erscheinen bei solchen Veranlassungen mehr als die drei dazu be-
stimmten Arbeiter aus einer Schacht, so ist dies als eine Verletzung der
bestehenden Ordnung anzusehen und werden die Uebertreter sofort aus
der Arbeit entlassen.

7) Den Aufsehern und Schachtmeistern, wie deren Familiengliedern, ist jeder
Schankverkehr oder Handel mit Bedürfnissen der Arbeiter streng un-

tersagt.

8) Der Schachemeister muß nach der ihm ertheilten Anweisung des Bau-
Aufsehers für die richtige Ausführung der Arbeit sorgen. Wird durch
sein Verschulden die Arbeit nicht richeig ausgeführt, so daß eine Abän-

Nörgang 1847. (Nr. 2789.) *5 derung
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derung stattfinden muß, so haftet er seinen Mitarbeitern fur die vergeb-
lich gefertigte Arbeit, welche nicht bezahlt wird, mit dem ihm zustehenden
Lohne und dem ihm gebuhrenden Schachtmeistergelde.

9) Jeder Arbeiter hat den Anweisungen und Anordnungen seines Schacht-
meisters und den sämmtlichen Aufsichtsbeamten pünktlich Folge zu leisten.
Beschwerden der Akkordarbeiter sind durch die Vertreter der Schacht bei
dem Bau-Aufsichtsbeamten anzubringen. Unfolgsamkeit und Widerspen-
stigkeit zieht Entlassung nach sich.

10) Ohne besondere Erlaubniß des Bauaufssehers darf kein Arbeiter aus einer
Schacht in eine andere übertreten.

11) Arbeiter, welche Karren, Karrbretter oder sonstige Geräthe aus einer
andern Schacht entwenden, um solche zu ihrer Arbeit zu gebrauchen,
werden entlassen.

12) Hazardspiel, Trunkenheit, Ansistung von Zank, Streit oder Schlägerei
haben sofortige Entlassung aus der Arbeit zur Folge.

13) Wenn Arbeiter auf ihren Antrag oder zur Strafe entlassen werden, so
findet ihre Bezahlung am nachsien regelmäßigen Zahltage nach dem Ver-
hältniß der von ihnen gefertigten Arbeit Scatt.

14) Die erfolgte Entlassung des Arbeiters wird auf der Arbeitskarte ver-
merkt. In besonderen Pallen wird auf Ansuchen des Arbeiters demsel-

ben über seine Führung und sein Verhalten während seiner Beschäftigung
auf der Baustelle ein Aktest ertheilt. Erfolgt die Entlassung zur Strafe,
so wird dem Arbeiter, nach Bewandniß der Umstände, bie Wiederanstel-

lung auf der betreffenden Bausielle oder bei der ganzen Eisenbahn versagt.

In beiden Fällen bemerkt die Polizeibehörde das Erforderliche auf
dem Legitimationsdokumente, im letzteren Falle wird der Heimathsbehörde
Nachricht gegeben.

15) Von der Strafentlassung einheimischer Arbeiter und der Veranlassung
dazu wird die Polizeibehörde in Kenntniß gesetzt.

10) Haben die Arbeiter einer Schacht gegründete Beschwerde gegen den Bau-
Aufsichtsbeamten zu führen, so muß sich der Schachtmeister mit den zwei
dazu erwählten Arbeitern an den nächsten Vorgesetzten desselben wenden.

Der Letztere untersucht den Gegenstand der Beschwerde an Ort
und Stelle und entscheidet darüber pflichtmäßig nach dem Befunde. Die-
ser Entscheidung haben sowohl der Bau-Aufsichtsbeamte als die Arbeiter
sich zu unterwerfen.

17) Arbeiter, welche eine Ersparniß von dem verdienten Lohne ihrer Familie
übersenden wollen, können sich hierzu der bewilligten Porkofreiheit be-
dienen. Auch steht den Arbeitern frei, um ihr erspartes Lohn gegen
Diebstahl oder sonstige Verluste zu sichern, dasselbe den von der Bau-

ver-
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verwaltung dazu bestellten Rendanten an jedem Zahltage zu Aufbewah-=
rung zu übergeben, welcher darüber Quitkung ertheilt und den ihm be-
händigten Bekrag auf Verlangen an jedem Sahlaage ganz oder theilweise

egen Aushendigung der Duittung, zurückzuzahlen hat. Für diese Auf-
ahrung und Rückzahlung darf dem Arbeiter nichts in Abzug gebracht

werden.

B. Besondere Bestimmungen für die betreffende
Baustelle.

18) Bei den Akkordarbeiten erhä#lt der Schachtmeister von dem jeder Arbeiter-
schacht ausgezahlten Lohne vorweg von jedem Thaler als Ent-
geld oder Entschädigung (Schachtmeistergeld) für die ihm obliegenden
Verrichtungen C. 8. der vorstehenden allgemeinen Vorschriften).

19) Zum Bauaufseher dieser Schacht ist dre. und zu dessen nachsten

Berfeleteen CG. 16. der vorst. allg. Vorschriften) der Hereestellt.

20) Zum Rendanten, an welchen Ersparnisse G. 17. der allgemeinen Vor-
schriften) abgeliefert werden können, ist der Herr ...... bestellt.

21) Jeder Arbeiter ist verpflichtet, der Krankenkasse beizutreten und hat dazu
wöchentlich von seinem Lohne einzulassen, wofür er im Erkran-

kungsfalle freie arztliche Hülfe, freie Arznei und so lange er nach dem
Ermessen der Bauverwallung arbeitsunfähig ist, täglic
Verpflegungsgeld erhält. — An Stelle des Verpflegungsgeldes kann
auch die Aufnahme in eine Krankenanstalt nach dem Ermessen der Bau-
Verwaltung und auf deren Kosten angeordnet werden. — Auf eine län-

gere Zeit als der von 14 Wochen hat auf Verpflegungsgeld kein Ar-
eiter Anspruch.

W2) Jeder Arbeiter hat die besonderen Vorschriften, welche die Bauverwal-
tung zur Sicherstellung eines geordneten Arbeitsbetriebes, sowie zur Ver-
meidung von Gefahr und Beschäádigung auf der Baustelle durch Anschlag
bekannt gemacht hat, pünktlich zu befolgen. — Die Uebertretung dieser
Worschriften wird mit Geldstrafen, die durch den Aufsichtsbeamten
oder durch dessen Vorgesetzten bis zum Betrage von Einem
Thaler festzusetzen sind, geahndet werden.

Der Betrag dieser Strafen wird an die vorgedachte Krankenkasse
abgeführt.

(Nr. 7789—7790.) (Nr. 2790.)
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